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Was ist die Europäische Union? 



Grundlagen  Europarecht 1 
Basics Europarecht, Rn. 17 ff. 

  

Auf einem völkerrechtlichen 
Vertrag – EU-Vertrag – beru-

hender, mitgliedschaftlich 
strukturierter Zusammen-

schluss von Staaten, der mit 
eigenen Organen Angelegen-

heiten von gemeinsamen  
Interesse besorgt (Art. 3 EUV) 

Internationale  
Organisation  

Supranationales  
Gebilde  

Geht über die Qualität als in-
ternationale Organisation hin-
aus, weil das Europarecht eine 
autonome Rechtsordnung ist 
und nicht nur zwischenstaatli-

che Beziehungen, sondern 
auch den innerstaatlichen Be-

reich regelt 

Europäische Union 
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Wie unterscheidet sich die EU vom Bundestaat 
einerseits und vom Staatenbund andererseits? 
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 Basics Europarecht, Rn. 23 f.; Europarecht, Karteikarte Nr. 3 

 

Staatenzusammenschluss, 
der Mitglieder nur völker-

rechtlich bindet 

Staatsqualität der Zentral-
ebene, unter Eigenstaatlich-

keit der Gliedstaaten 

Keine Staatsqualität der EU 
mangels Kompetenzen-Kom-
petenz und einseitiger Verfas-

sungsänderungsmacht 

Geringere Bindung: Sensible 
Politikbereiche ausgeklammert 
Erweiterte Bindung: EU setzt 
einzelstaatlich verbindliches 

Recht 

Bundesstaat Staatenbund EU als 
Staatengemeinschaft 
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Wie viele Mitglieder hat die EU und wie hat  
sich der Mitgliederbestand entwickelt? 
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 Europarecht, Skript Rn. 3 ff. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Mitgliedstaaten  
6 Gründungsmitglieder  BRD, Frankreich, BENELUX, Italien 

Norderweiterung `73 

Süderweiterung `81/86 

EFTA-Erweiterung `95  

Osterweiterungen `04/07  

Dänemark, Irland, UK 

Griechenland, Spanien, Portugal 

Österreich, Schweden, Finnland 

Polen, Tschechien, Malta, Zypern, Slowakei, Baltikum, 
Ungarn, Bulgarien, Slowenien, Rumänien  

Beitritt Kroatien `13 unger:  

Austritt des Vereinigten  
Königreiches `20 

Kroatien 

Vereinigtes Königreich 
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Welche Voraussetzungen gelten für den  
Beitritt zur EU und für den Austritt aus der EU? 
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 Europarecht, Skript Rn. 44 ff. 

 

 

Beitritt Art. 49 EUV 

 Europäischer Staat 
 Achtung und Förderung der 

Werte des Art. 2 EUV 
 Übernahme des gesamten bis-

herigen Unionsrechts (sog. 
„unionaler Besitzstand“) 

 Verfahren (insb. Ratifizierung) 
in Art. 49 I S. 2, II EUV geregelt 

   Austritt Art. 50 EUV 

 Erstmals im Vertrag von Lissa-
bon vorgesehen 

 Austrittsentscheidung einseitig 
und selbstständig durch Mit-
gliedstaat 

 Austrittsabkommen abhängig 
von qualifizierter Zustimmung 
von Rat und Parlament 

EU 
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Welche Aufgaben und Ziele hat die EU? 
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 Europarecht, Skript Rn. 18 ff.  

 

 
 

Wesentliche Ziele in Art. 3 ff. EUV formuliert: 
 Positive Entwicklung des Wirtschaftslebens 
 hohes Beschäftigungsniveau und sozialer Schutz 
 Gleichstellung von Männern und Frauen 
 beständiges Wachstum; Konvergenz der Wirtschaftsleis-

tungen; Umweltschutz 
Weitere Ziele genannt in der Präambel und anderen Ver-
tragsbestimmungen, z.B. Art. 151 AEUV 

Aufgaben Aufgaben finden sich grundsätzlich in Art. 3 EUV:  
 Verwirklichung eines Binnenmarktes 
 Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
 Schaffung eines Raums der Freiheit, Sicherheit und des 

Rechts 

Maßnahmen zur Verfolgung der Ziele und Aufgaben geregelt im AEUV 

Ziele 

Umsetzung 

Umsetzung 


